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Haftungsrisiko der Werkstatt beim Einbau mangelhafter Ersatzteile,
die der Kunde mitgebracht hat
Immer häufiger kommt es vor, dass Werkstattkunden sich ihre Ersatzteile selber besorgen und der Werkstatt den Auftrag erteilen, diese Ersatzteile im Rahmen der anstehenden Reparatur-, Instandsetzungs- oder Wartungsarbeiten einzubauen. Damit stellt sich aber auch die Frage, wer haftet, wenn das vom Kunden mitgebrachte und von der Werkstatt eingebaute Ersatzteil mangelhaft war oder der Kunde behauptet, dass nicht das von ihm mitgebrachte Ersatzteil ursächlich für auftretende Fahrzeugprobleme sei, sondern eine nicht ordnungsgemäß erbrachte Werkstattleistung der Werkstatt.

1.
Zulässigkeit der Verwendung vom Kunden mitgebrachter Ersatzteile
Vorab stellt sich für eine Markenwerkstatt, die eine Werkstattleistung an einem Fahrzeug der von ihr vertretenen Marke vornehmen soll, aber zunächst einmal die Frage, ob sie ein vom Kunden mitgebrachtes Ersatzteil bei der Vornahme der Werkstattleistung überhaupt verwenden darf. 

Hierfür kommt es darauf an, für welche Art von Werkstattleistung das vom Kunden mitgebrachte Ersatzteil verwendet werden soll. Zu unterscheiden ist hierbei zwischen Garantiearbeiten, der Behebung von Sachmängeln im Rahmen der Sachmängelhaftung, Arbeiten im Rahmen von Rückrufaktionen, sonstigen Reparaturen/Instandsetzungen, Inspektions- oder sonstigen Wartungsarbeiten.

	Art der Werkstattleistung


	Zu verwendende Ersatzteile



	· Unentgeltliche Garantiearbeiten

· Behebung von Fahrzeugmängeln im Rahmen der Sachmängelhaftung

· Unentgeltliche Arbeiten im Rahmen von Rückrufaktionen


	Pflicht zum Einbau von

Originalersatzteilen, die vom

Hersteller bezogen wurden

	· Sonstige Reparaturen/Instandsetzung

· Entgeltliche Inspektions- und Wartungs-arbeiten


	Ausreichend sind auch

qualitativ gleichwertige Ersatzteile


Hieraus folgt, dass selbst dann, wenn der Kunde eine entgeltliche Werkstattleistung von der Markenwerkstatt begehrt, diese bei der Durchführung der in Auftrag gegebenen Arbeiten an einem Kundenfahrzeug der von ihr vertretenen Marke allenfalls qualitativ gleichwertige Ersatzteile verwenden darf. Bei qualitativ gleichwertigen Ersatzteilen handelt es sich um Ersatzteile, bei denen der Ersatzteilehersteller jederzeit bescheinigen kann, dass ihre Qualität der Qualität der Bauteile für die Herstellung eines bestimmten Kfz entspricht, mit anderen Worten: Erstausrüsterqualität besitzen. Andere Ersatzteile darf die Markenwerkstatt an Fahrzeugen der von ihr vertretenen Marke nicht verwenden.

Bei der Vornahme von Werkstattarbeiten an markenfremden Kundenfahrzeugen oder von freien Werkstätten spielt die Frage der zulässigen Verwendung von Ersatzteilen im oben genannten Sinne hingegen keine Rolle. Handelt es sich bei dem vom Kunden mitgebrachten Ersatzteil nicht um ein Originalersatzteil und kann der Kunde kein Ersatzteilzertifikat des Ersatzteilherstellers vorlegen, kann es im Einzelfall aber u.U. erforderlich sein, den Kunden über mögliche Folgen der Verwendung des vom Kunden mitgebrachten Ersatzteils aufzuklären (z.B. hinsichtlich der technischen Qualität des Ersatzteils, möglicher Kompatibilitätsprobleme etc.).

Unabhängig davon darf keine Werkstatt Ersatzteile verwenden, durch deren Verwendung die Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) erlöschen würde.

2.
Sachmängelhaftung nach Werkvertragsrecht
Stellt sich heraus, dass die Werkstattleistung nicht den gewünschten Erfolg aufweist, weil das vom Kunden mitgebrachte Ersatzteil mangelhaft ist, stellt sich die Frage nach der Haftung.

Auf die im Auftrag des Kunden erbrachte Reparaturleistung ist das Werkvertragsrecht       (§§ 633 ff BGB) anwendbar. Danach schuldet die Werkstatt dem Kunden ein Werk, das frei von Sachmängeln ist. Zwar fällt hierunter in der Regel auch, dass ein von der Werkstatt verwendetes Ersatzteil frei von Mängeln sein muss; ob dies im vorliegenden Fall aber auch so ist, hängt davon ab, welche Leistungen die Werkstatt nach der mit dem Kunden getroffenen Vereinbarung ordnungsgemäß zu erbringen hat und ob das Fahrzeug im juristischen Sinne die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Hiervon ist dann auszugehen, wenn der Werkstattauftrag des Kunden durch die Werkstatt entsprechend ihren vertraglich übernommenen Verpflichtungen ordnungsgemäß ausgeführt worden ist. Dies wiederum richtet sich nach dem vom Kunden konkret erteilten Auftrag.
Da der Kunde der Werkstatt den Auftrag erteilt hat, ein von ihr mitgebrachtes Ersatzteil im Rahmen der Reparatur-, Instandsetzungs- oder Wartungsarbeiten zu verwenden, entspricht die Werkstattleistung der vereinbarten Beschaffenheit, wenn diese an sich ordnungsgemäß erbracht wird und das vom Kunden mitgebrachte Ersatzteil ordnungsgemäß in das Fahrzeug eingebaut wird. Sie erstreckt sich in diesen Fällen nicht auch auf die Mangelfreiheit des Ersatzteils, das nicht aus dem Verantwortungsbereich der Werkstatt stammt und diesem auch nicht zuzurechnen ist.

Die Haftung für Mängel der Werkleistung beträgt bei Verwendung der vom ZDK unverbindlich empfohlenen Reparaturbedingungen bekanntlich 1 Jahr, ansonsten 2 Jahre.

3.
Kaufrechtliche Sachmängelhaftungsansprüche des Kunden
Weist das vom Kunden mitgebrachte Ersatzteil einen Sachmangel im Sinne des Gesetzes auf, könnten dem Kunden stattdessen kaufrechtliche Sachmängelhaftungsansprüche zustehen. Diese müssen jedoch beim Verkäufer des Ersatzteils geltend gemacht werden, so dass die Werkstatt, die das vom Kunden mitgebrachte Ersatzteil lediglich (ordnungsgemäß) eingebaut hat, nicht als Anspruchsgegner in Betracht kommt.

4.
Ansprüche des Kunden aus einer ggf. vorhandenen Ersatzteilgarantie

Unabhängig davon können dem Kunden zudem Ansprüche aus der Ersatzteilgarantie zustehen, sofern eine solche für das betreffende, defekte Ersatzteil erteilt worden ist. Eine Ersatzteilgarantie besteht nicht zwingend. Im Gegensatz zu der auf Gesetz beruhenden Sachmängelhaftung des Verkäufers, begründet die Garantie ein freiwilliges Versprechen des Garantiegebers dahingehend, dass das erworbene Ersatzteil für einen bestimmten, vom Garantiegeber festgelegten Zeitraum frei von Mängeln ist. Sollten innerhalb dieses Zeitraums dennoch Mängel an dem Ersatzteil auftreten und greifen die vom Garantiegeber aufgestellten Garantiebedingungen ein, erfolgt die Behebung des Mangels für den Kunden kostenlos. Anspruchsgegner des Kunden ist der Garantiegeber. Bei Ersatzteilen ist dies regelmäßig der Ersatzteil-Hersteller. Gerade bei Ersatzteilen ohne Bauteilgenehmigung kann sich die Ermittlung des Herstellers in der Praxis aber durchaus schwierig gestalten. Das Risiko, dass der Ersatzteil-Hersteller nicht ermittelt oder festgestellt werden kann, trägt allein der Kunde, der sich zum Kauf eines derartigen Ersatzteils, zu einem vermutlich vergleichsweise geringen Kaufpreis, entschieden hat.
5.
Aufklärungspflichten der Werkstatt
Ausgehend davon, dass nach Treu und Glauben jeder Vertragspartner gehalten ist, die andere Vertragspartei vor Schaden zu bewahren, können sich aus abgeschlossenen Verträgen im Einzelfall vertragliche Nebenpflichten ergeben, deren schuldhafte Nichtbeachtung oder Verletzung eine schadensersatzbegründende Pflichtverletzung im Sinne des § 280 BGB darstellen kann. Hierunter fallen beispielsweise Aufklärungspflichten.

Daher stellt sich die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen die Werkstatt aufgrund des mit dem Kunden abgeschlossenen Werkstattvertrages verpflichtet ist, den Kunden frühzeitig über Mängel an dem vom Kunden mitgebrachten Ersatzteil aufzuklären. 

Rechtsprechung hierzu gibt es – soweit uns bekannt – bislang keine.

In diesem Zusammenhang ist aber wohl zu berücksichtigen, dass die Werkstatt gegenüber ihren Kunden regelmäßig eine größere Sachkunde besitzt. Den besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten, die von einer Werkstatt generell auf ihrem Fachgebiet zu erwarten sind, dürfte bei der Beurteilung der Frage besondere Bedeutung zukommen.

Weist das vom Kunden mitgebrachte Ersatzteil offenkundige Mängel auf, ist wohl davon auszugehen, dass die Werkstatt ihren Kunden hierüber aufzuklären hat, bevor weitere Kosten, etwa durch den Einbau des Ersatzteils, verursacht werden. Kommt sie dieser vertraglichen Nebenpflicht nicht nach und trifft sie hierfür ein Verschulden, dürfte der Kunde hierdurch bedingte Schäden im Rahmen eines Schadensersatzanspruchs nach § 280 BGB ersetzt verlangen dürfen.

Gleichfalls ungeklärt ist die Frage, ob die Werkstatt im Einzelfall – ggf. noch vor Erbringung der eigentlichen Werkstattleistung – zur Untersuchung oder Prüfung des Ersatzteils verpflichtet ist. Liegen im Einzelfall keine konkreten Anhaltspunkte vor, die eine Untersuchung oder Prüfung des Ersatzteils nahe legen, wird man eine derartige Verpflichtung wohl kaum annehmen können. Schließlich darf in derartigen Fällen von der Werkstatt nicht mehr verlangt werden, als wenn die Werkstatt ein von ihr bezogenes Ersatzteil einbauen oder verwenden würde.

Etwas anderes könnte jedoch ausnahmsweise dann gelten, wenn durch die vom Kunden gewünschte Verwendung des von ihm mitgebrachten Ersatzteils die Betriebs- oder Verkehrssicherheit des Fahrzeugs gefährdet wird. Im Zusammenhang mit der von ihr erbrachten Werkstattleistung trägt schließlich die Werkstatt die Verantwortung für die Betriebs- und Verkehrssicherheit des von ihr reparierten oder gewarteten Fahrzeugs. Daher dürften die Werkstatt in diesen Fällen besondere Prüfungs- und Auskunftspflichten treffen. Besteht der Kunde dennoch auf die Verwendung des von ihm mitgebrachten Ersatzteils, müsste die Werkstatt den Auftrag aus haftungsrechtlichen Gesichtspunkten ggf. ablehnen.

6.
Streit über die Ursache einer mangelhaften Werkstattleistung / Beweislast
Entstehen im Zusammenhang mit der Werkstattleistung Fahrzeugprobleme/Schäden oder konnten bereits vorhandene Fahrzeugprobleme nicht behoben werden, kann zwischen der Werkstatt und dem Kunden Streit darüber entstehen, ob die von der Werkstatt erbrachte Werkstattleistung an sich oder das vom Kunden mitgebrachte Ersatzteil hierfür ursächlich ist.

Kann selbst nach Hinzuziehung eines unabhängigen Sachverständigen nicht hinreichend sicher geklärt werden, ob das vom Kunden mitgebrachte Ersatzteil einen Mangel aufweist oder der Mangel auf einer nicht ordnungsgemäßen Werkstattleistung beruht, ist auf die Regeln der Beweislast zurückzugreifen. Die fehlende Aufklärbarkeit wirkt sich dann zum Nachteil desjenigen aus, der für die streitige Tatsache die Beweislast trägt.

Durch die „Abnahme des Werks“ erklärt ein Kunde, dass er das vom Unternehmer angebotene „Werk“ als im Wesentlichen vertragsgemäß billigt. 

Rügt der Kunde die Mangelhaftigkeit der Werkstattleistung vor Abnahme des Fahrzeugs und/oder behält er sich die Geltendmachung etwaiger Rechte vor, muss die Werkstatt beweisen, dass ihre Werkstattleistung mangelfrei ist. 

Nach Abnahme des Fahrzeugs muss der Kunde beweisen, dass die von der Werkstatt erbrachte Werkstattleistung mangelhaft ist. Zweifel gehen somit nach Abnahme der angebotenen Werkstattleistung zu Lasten des Kunden, nicht zu Lasten der Werkstatt.

7.
Formulierungsvorschläge für den Haftungsumfang der Werkstatt
Der Werkstattauftrag sollte im Falle der Verwendung vom Kunden mitgebrachter Ersatzteile zur Klarstellung mit einem Vermerk versehen werden, aus dem hervorgeht, dass der Kfz-Betrieb nicht für die Mängelfreiheit des vom Kunden mitgebrachten Ersatzteils haftet. Ein solcher Vermerk könnte beispielsweise wie folgt aussehen:

	Der Kunde beauftragt die Werkstatt, die von ihm gewünschte Werkstattleistung unter Verwendung/Einbau des vom Kunden zur Verfügung gestellten Ersatzteils ________________________________________________________________
vorzunehmen. 

Die Werkstatt haftet nicht für die Mängelfreiheit dieses Ersatzteils. Im Übrigen bleibt die Sachmängelhaftung der Werkstatt unberührt.




Sofern eine Aufklärung des Kunden angezeigt ist, sollte sich die Werkstatt zudem vom Kunden bestätigen lassen, dass er über mögliche Probleme bei der Verwendung des von ihm mitgebrachten Ersatzteils aufgeklärt worden ist. Hierfür bietet sich etwa folgende Formulierung an:

	Der Kunde wurde darüber aufgeklärt, dass das von ihm mitgebrachte und zum
Einbau bestimmte Ersatzteil

  (   offenkundige Mängel aufweist, die zu einer Beeinträchtigung des 

Erfolgs der gewünschten Werkstattleistung führen können

___________________________________________________.
  (   unter Umständen nicht dazu geeignet ist, um den gewünschten

Werkstatterfolg herbeizuführen

___________________________________________________.

  (   nicht die erforderliche Allgemeine Betriebserlaubnis aufweist.

  (   Sonstiges: __________________________________________ 



Dabei ist darauf zu achten, dass die Unterschrift des Kunden unterhalb der Vermerke platziert wird. 

